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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
8.0.1291.1.339988.325717
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Instandhaltungsarbeiten (an Maschinen)
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Instandhaltungsarbeiten (an Maschinen)
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Instandhaltungsarbeiten (an Maschinen)
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Instandhaltungsarbeiten (an Maschinen)
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Instandhaltungsarbeiten (an Maschinen)
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Instandhaltungsarbeiten (an Maschinen)
	DokID: 1254
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Instandhaltungsarbeiten (an Maschinen)
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Einstell-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, sowie Störungsbehebung durch Facharbeiter, wie Schlosser, Mechaniker, Elektriker, Elektroniker etc.
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: § 38 ASchG; §§ 16-17 Arbeitsmittelverordnung (AM-VO)
Merkblatt M 050 "Instandhaltung" der AUVA
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: 
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: In Abhängigkeit vom jeweiligen Arbeitsmittel: § 4 MSchG: z.B. schwere körperliche Belastung, Zwangshaltungen, Lärm
	Hinweis: § 6 Abs. 3 KJBG-VO
	Hinweis: § 6 Abs. 3 KJBG-VO
	Angaben: Für derartige Arbeiten dürfen nach der AM-VO (§16 Abs. 3) nur geeignete fachkundige Personen herangezogen werden mit besonderer Unterweisung (§17 Abs. 2 Z4).
	Hinweis: je nach Tätigkeit gem. VGÜ
	Hinweis: § 17 Abs. 2 Z3 und 4 AM-VO
nur geeignetes fachkundiges Personal mit besonderer Unterweisung
	Hinweis: In Abhängigkeit vom jeweiligen Arbeitsmittel: Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzhelm, Schutzbrille, Gehörschutz, Schweißschirm, Schweißschürze, Staubmaske
	Hinweis: je nach Arbeitsmittel und durchzuführender Tätigkeit
	Hinweis: je nach Arbeitsmittel und durchzuführender Tätigkeit
	Hinweis: 
	Hinweis: je nach Arbeitsmittel
	Hinweis: je nach Arbeitsmittel, siehe AM-VO §§ 6-11
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Drehenden Maschinenteile bei (notwendiger) entfernter Schutzeinrichtung
	Gefährdung: Keine Trennung von der Energieversorgung (z.B. Strom)
	Gefährdung: Feuchtigkeit bei elektrischen Leistungen
	Gefährdung: Unzureichende Fachkenntnis 
	Gefährdung: Beschädigte Werkzeuge und Hilfsmittel
	Gefährdung: Gefährdung bei Arbeiten unter Spannung
	Gefährdung: Einzelarbeitsplätze 
	Gefährdung: Verbrennung durch Lichtbogen beim Wechseln von NH-Sicherungen
	Gefährdung: Gefährdung anderer Personen, wenn elektrische Leitungen nicht isoliert sind und der Arbeitsplatz verlassen wird
	Gefährdung: Defektes Spannungsprüfgerät 
	Gefährdung: Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten bei geöffneten Schutzabdeckungen oder ausgeschalteten Sicherheitseinrichtungen 
	Gefährdung: Vorzeitiges Wiedereinschalten einer Anlage
	Massnahmen: * Kein Tragen von Ringen und Schmuckstücken
* Nur eng anliegende Kleidungsstücke tragen
* Keine Handschuhe tragen (Gefahr des Erfasstwerdens)
	Massnahmen: * Vollständige Trennung von der Energiequelle
* Achten auf Gefahren durch gespeicherte Energie (z.B. Federn, Druckluft, Kondensatoren)
	Massnahmen: * Leitungen und Betriebsmittel vor Feuchtigkeit schützen
* Bei Elektroschweißarbeiten für ausreichende Erdung sorgen
* Bei Arbeiten im Freien: bei Regen nicht arbeiten oder Arbeitsplatz schützen
	Massnahmen: * Es dürfen nur Personen mit ausreichender Ausbildung und Erfahrung eingesetzt werden
* Regelmässige Durchführung besonderer Unterweisungen
* Überwachung der Arbeit
	Massnahmen: * Vor jeder Inbetriebnahme bzw. Verwendung auf Funktion und sichere Verwendung überprüfen
* Ggf. Experten/Vorgesetzten beiziehen
* Beschädigtes sofort Ausscheiden oder sofort Reparieren, bei späterer Reparatur Mangel kenntlich machen
	Massnahmen: * Entsprechende isolierende Abdeckungen vorsehen
	Massnahmen: * Ist nach § 17 AM-VO verboten, eine Überwachung kann erfolgen durch z.B. physische Anwesenheit einer weiteren Person, regelmässige Anrufe oder Meldung, Videoüberwachung usw.
	Massnahmen: * Schutzausrüstungen wie Schutzhelm mit Gesichtsschutz und Sicherheitshandschuhe tragen
	Massnahmen: * Gefahrenstellen wie blanke Drähte, offene Schaltungen etc. so abzusichern, dass keine Gefahr für andere Personen besteht
* Dies gilt auch für einen vorhersehbaren Missbrauch
* Hauptschalter gegen Wiedereinschalten sichern
* Bei Installationsarbeiten vor Verlassen des Arbeitsplatzes alle Leitungen isolieren bzw. anklemmen
	Massnahmen: * Vor jeder Verwendung auf Funktion prüfen
	Massnahmen: * Wann immer möglich vermeiden
* Ist dies nicht möglich, zusätzliche Schutzmaßnahmen (z.B. Tippbetrieb, Totmann)
* Gegen unbeabsichtigtes und unbefugtes Einschalten in jedem Fall sichern
* Möglichst wenige Personen im Gefahrenbereich
* Merke: je höher das restrisiko, desto besser ausgebildet und geschult das eingesetzte Personal
* Überwachung der Arbeiten
	Massnahmen: * Maschine gegen Wiedereinschalten sichern durch: Absperren der Anlage mit Wartungsschlössern
* Bei mehreren Arbeitnehmern: jeder Instandhalter ein eigenes (anbegrachtes) Wartungsschloss
* Vollständige Trennung von der Energiequelle
* Aufstellen bzw. Aufhängen von Hinweisschildern
	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



